
Positionen für die  
21. Legislaturperiode 
des Deutschen  
Bundestages zur  
medizinischen  
Rehabilitation und 
Vorsorge



Bedeutung der medizinischen 
Rehabilitation stärken

In den rund 1.000 Einrichtungen 
der medizinischen Rehabilitation 
arbeiten rund 21.000 Pflegevoll-
kräfte, die derzeit dort nicht 
ausgebildet werden können, 
sondern in Krankenhäusern, 
Pflegeeinrichtungen usw. ab-
geworben werden müssen. 
Die Rehabilitationseinrich-
tungen wollen eigene Pfle-
gekräfte ausbilden, dür-
fen dies aber nicht, weil 
sie nach § 7 des Pflege-
berufegesetz nicht als 
Ausbildungsträger 
im Gesetz aufge-
führt sind.

„Medizinische Rehabilitation ist 
wichtig, um eine steigende Zahl 
älter werdender Erwerbstätiger 
möglichst lange im Job zu hal-
ten und zu verhindern, dass sie 
aus gesundheitlichen Gründen 
frühzeitig in den Rentenbezug 
gehen. Das entlastet die Renten-
versicherung, weil Rehabilitation 
deutlich günstiger als der Bezug 
von Renten ist.

Rehabilitation kann außerdem 
den Eintritt von Pflegebedürf-
tigkeit nach hinten verschieben. 
Dies entlastet die Pflegeversiche-

rung und ist günstiger als der 
Bezug von Pflegeleistungen.

Aus präventiver Sicht ist Reha-
bilitation deshalb eine kluge In-
vestition zur Sicherung eines be-
zahlbaren Sozialstaates. Deshalb 
sind folgende Entscheidungen 
der Bundesregierung notwendig:“

1. Reha-Einrichtungen 
als Pflegeausbildungs-  
träger zulassen
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2. Genehmigungsvorbehalt  
in der GKV abschaffen

Rehabilitation kann Pflegebe­
dürftigkeit aufschieben und/oder 
verhindern. Allerdings steigt die 
Zahl der Pflegebedürftigen rapide 
an, die Zahl der genehmigten 
Rehabilitationsmaßnahmen hin-
gegen bleibt gleich. Potentiale, 
Pflegebedürftigkeit zu vermei-
den, werden verschenkt. Um 
schnell und vor allem bedarfsge-
recht Leistungen zu ermöglichen, 
muss der Zugang zu den medi-
zinischen Rehabilitationsleistun-
gen bürokratiearm gestaltet und 
vereinfacht werden. Dazu gehört, 
den Genehmigungsvorbehalt für 
Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation in der GKV abzu-
schaffen.

3. Schiedsstellen für Vertragsstreitig- 
keiten mit der DRV schaffen 
Jede Rehabilitationseinrichtung 
schließt mit den Rehabilitations-
trägern Versorgungs- und Ver-
gütungsverträge zur Leistungs-
erbringung. Nur im Bereich der 
Deutschen Rentenversicherung 
fehlt dabei ein Konfliktlösungs-
mechanismus, den es in allen Be-
reichen des Gesundheitssystems 
gibt. Auch im Vertragsverhältnis 
mit den Krankenkassen existiert 
für die Rehabilitationseinrichtun-
gen die Möglichkeit bei Streitig-
keiten die Schiedsstelle anzu-
rufen. Einer solchen Regelung 
bedarf es auch im Bereich der 
Deutschen Rentenversicherung.
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5. Reha- und Vorsorge- 
einrichtungen zur Gründung 
von MVZs zulassen

4. Reha-Deckel in der 
DRV aufheben

Die derzeitige Formulierung in  
§ 95 Abs. 1a SGB V schließt die 
Rehabilitations- und Vorsorge-
einrichtungen als Gründungs-
mitglieder von Medizinischen 
Versorgungszentren aus. Mit 
1.100 Rehabilitations- und Vor-
sorgeeinrichtungen, die ärztli-
ches, therapeutisches und pfle-
gerisches Personal vorhalten, 
sind deutschlandweit flächen-
deckende Standorte vor-
handen. Damit wird dem 
bestehenden Mangel an 
Grundversorgung in den 
ländlichen Gebieten ent-
gegengewirkt.

Die Alterung der Erwerbsbevöl-
kerung und längere Lebensar-
beitszeiten erfordern eine flexible 
Gestaltung der medizinischen 
Rehabilitation. Die Deutsche 
Rentenversicherung muss dar-
auf vorausschauend und flexibel 
reagieren können! Die Deckelung 
des Reha-Budgets verhindert die 
Ausschöpfung des Erwerbspo-
tenzials und mindert damit die 
volkswirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit. Sie ist aufzuheben.

Hier finden  
Sie unsere  

ausführlichen 
Positionen zu Reha 

und Vorsorge.
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